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Tierseuchenbekämpfung; 
Bovine Herpesvirus Typ 1-Infektion (BHV1) 
 
 
Sehr geehrte Rinderhalterinnen und Rinderhalter, 

 
hiermit lade ich Sie am 06. Februar 2019 um 10:30 Uhr zu einer 
kreisübergreifenden Informationsveranstaltung 

 
„Aktuelles zur BHV1-Bekämpfung in NRW“ 

 
ein.  

 
Die Veranstaltung findet in der Stadthalle Hiltrup, Westfalenstr. 197 
in 48165 Münster statt. 

 
Anlass der Veranstaltung sind mehrere Ausbrüche der BHV1 in NRW 
seit der Anerkennung von Deutschland als BHV1-frei. 

 
Die Begrüßung der Teilnehmer wird durch Frau Dr. Salaschek, Abtei-
lungsleiterin Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung der Stadt 
Münster, und Frau Dr. Kaeppel, Tierseuchenkasse der Landwirt-
schaftskammer NRW, erfolgen. 

 
Im Anschluss erfolgen Informationen, welche Rechtsvorgaben bei der 
Bekämpfung der BHV 1 einzuhalten sind und welche Konsequenzen 
eine Infektion der Rinder mit BHV 1 für betroffene Betriebe mit sich 
bringt (Dr. Friemel-Brüggemann, Veterinäramt Steinfurt). 
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Danach wird in der Informationsveranstaltung über die biologischen Besonderheiten 
dieses Herpesvirus referiert. Vor allem aber sollen die Rinderhalter über die notwen-
digen Biosicherheitsmaßnahmen informiert werden, mit denen es möglich ist, eine 
Infektion Ihres Bestandes zu verhindern (Dr. Heimberg, Rindergesundheitsdienst der 
Landwirtschaftskammer NRW). 
 
Abschließend wird von der Tierseuchenkasse vorgetragen, welche Entschädigungs-
ansprüche in Folge der BHV 1 entstehen und welche Voraussetzungen hierfür gege-
ben sein müssen (Frau Dr. Kaeppel). 
 
Ein anschließender Besuch der Agra-Unternehmertage lässt sich gut verbinden, da 
die Veranstaltung gegen 13 Uhr enden soll. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
im Auftrag 
                    

 
 

Dr. Raaz 
 
 


